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§/Artikel/Anlage 

§ 10 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1991 

Außerkrafttretensdatum 

30.06.1996 

Text 

Änderungen (Löschungen) 

§ 10. (1) Änderungen eingetragener Tatsachen sind, unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, beim 
Gericht unverzüglich anzumelden; das Gericht hat die Eintragungen entsprechend zu ändern, im Fall ihrer 
Unzulässigkeit zu löschen. 

(2) Ist oder wird eine Eintragung in das Firmenbuch wegen Mangels einer wesentlichen Voraussetzung 
unzulässig, so kann sie das Gericht von Amts wegen löschen. 


